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Ein Investor beabsichtigte, auf seinem
Grundstück ein Einkaufszentrum zu errich-
ten. Die Stadtverwaltung setzte daraufhin
im Bebauungsplan für dieses – einzelne –
Grundstück ein Kerngebiet mit einer
Geschossfläche fest, die theoretisch eine
Verkaufsfläche von circa 61.000 m2 erlaub-
te. Da eine so große Fläche insbesondere
zu stadtunverträglichen Verkehrsströmen

geführt hätte, einigten sich Investor und
Stadt bereits vor Erlass des Bebauungsplans
in einem städtebaulichen Vertrag, die Ver-
kaufsflächengröße auf 36.000 m2 zu
begrenzen; diese Verpflichtung des Bau-
herrn wurde durch eine Baulast abgesi-
chert. Ein Eigentümer benachbarter Grund-
stücke reichte gegen den Bebauungsplan
Normenkontrollantrag ein.

Der Fall

Das OVG bestätigte das Vorgehen als bau-
rechtskonform. Da weder das BauGB noch
die BauNVO eine Verkaufsflächensteuerung
in einem Kerngebiet zulassen, sei der Vertrag
das richtige Instrument. Es handele sich nicht
um eine (unzulässige) planersetzende, son-
dern um eine planergänzende Regelung. Die
Voraussetzungen hierfür seien erfüllt. Der
Vertrag verfolge ein legitimes städtebauliches
Ziel, weil er u.a. übermäßige Verkehrsströme
zum Einkaufszentrum verhindern will. Da der
Bebauungsplan nur das Investorengrund-
stück umfasse, sei zudem ausgeschlossen,
dass der Investor das Verkaufsflächenkontin-
gent erschöpfe und dadurch andere Eigen-

tümer ihre Grundstücke nicht kerngebietsty-
pisch nutzen können. Die Stadt habe auch
die Auswirkungen von Vertrag und Baulast
zureichend ermittelt, indem sie beide zum
Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung
gemacht hat und der Vertrag vor der Fest-
setzung des Bebauungsplans geschlossen
wurde. Zudem habe sie sich mit den Aus-
wirkungen in ihrer Planungsentscheidung
auch tatsächlich auseinandergesetzt. Schließ-
lich stelle die Baulast sicher, dass Rechts-
nachfolger des  Inves tors ebenfalls an die Flä-
chenbegrenzung gebunden sind und der
Inhalt des Bebauungsplans dauerhaft
gerechtfertigt ist.

Die Folgen

Mit seinem Urteil bestätigt das OVG erst-
mals die Möglichkeit, in einem Kerngebiet
die Größe der zulässigen Verkaufsfläche
durch städtebaulichen Vertrag zu steuern.
Entsprechende Versuche (beispielsweise
beim CentrO in Oberhausen) hatte die
Rechtsprechung in der Vergangenheit
noch für unwirksam erklärt und nur in
Sondergebieten Festsetzungen zur Ver-
kaufsflächensteuerung akzeptiert. Sonder-
gebiete tragen allerdings dem stadtplaneri-

schen Willen, in Innenstädten einen attrak-
tiven Nutzungsmix aus Handels-, Büro-
und Wohnnutzungen zu schaffen, nicht
hinreichend Rechnung. Ist also ein Kernge-
biet geplant und soll ein enges Nutzungs-
korsett (beispielsweise mit geschossweisen
Festsetzungen zu den zulässigen Nutzun-
gen) vermieden werden, bietet der städte-
bauliche Vertrag nebst Baulast nun ein
rechtssicheres Instrument zur Steuerung
der Verkaufsfläche. (ba)

Was ist zu tun?

Verkaufsflächen können im Kerngebiet
durch städtebaulichen Vertrag begrenzt
werden, wenn dies 1. einem legitimen
städtebaulichen Ziel dient, 2. der B-Plan
nur für das Investorengrundstück gilt, 3.
der Vertrag Gegenstand der Öffentlich-
keitsbeteiligung sowie der Abwägung
zum B-Plan war und 4. die Begrenzung
durch Baulast gesichert ist.
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